
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erklärung zur Schulgelderhöhung  
zum Schuljahr 2020/21 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wir vermitteln seit vielen Jahrzehnten unseren Schülerinnen und Schülern mit einer 
überdurchschnittlichen Qualität Lehrinhalte und auch Werte, die über die Zeit des schulischen 
Aufenthalts hinausreichen. Um die qualitativ hochwertige Arbeit fortsetzen zu können, sind wir auf 
Einnahmen aus der Zahlung des Schulgeldes angewiesen. W ie sie aus den vergangenen Jahren 
wissen, finden bei uns Schulgelderhöhungen sehr moderat statt.  
 
Im letzten Jahr haben wir komplett auf die Erhöhung verzichtet, obwohl deutliche Steigerungen der 
Kosten im Bildungsbereich, besonders wieder die Tariferhöhungen des TVL, an dem sich unsere 
Gehälter orientieren, stattfanden.  
 
Die KLS muss wie jedes Wirtschaftsunternehmen die Möglichkeit haben, das Schulgeld anzupassen. 
Als Grundlage einer Anpassung dienen immer nur die Erhöhungen der Kosten, die sich aus 
Steigerung der Personalkosten, Bewirtschaftungskosten der unterhaltenen Immobilien, Lehrmitteln 
und Inflationsrate oder Verbraucherpreisindex ergeben. 
 
Der Vorstand der Königin-Luise-Stiftung hat sich entschieden, ab dem 1.8.2020 das Schulgeld zu 
erhöhen. In der obersten Stufe der Staffelung erhöht sich das Schulgeld von 355.- Euro monatlich 
auf 360.- Euro monatlich, was einem prozentualen Anstieg von 1,4% entspricht. (zum Vergleich: 
Änderung der Bezüge nach TVL ab 1.10.2018: 1,5% Erhöhung der Stufe 6, 1.1.2019: 3,00%, 
1.1.2020: 3,1%, 1.1.2021: 1,3%, Inflationsrate 2018 = 1,8%, 2019 vermtl. 1,5%)  
 
Die unterste Stufe, wie auch die gänzliche Schulgeldbefreiung ändern sich nicht.  
 
 
 
Die umseitige Tabelle zeigt die Werte der Steigerung in den unterschiedlichen 
Eingruppierungsstufen. 
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Steuer-Nr. 27/641/03285 
 
Sparkasse   BLZ 100 500 00 12 10 00 89 86 IBAN: DE 06 1005 0000 1210 0089 86 BIC BELADEBEXXX 
Bank für Sozialwirtschaft BLZ 100 205 00 33 36 401  IBAN: DE 74 1002 0500 0003 3364 01 BIC BFSWDE33BER 
Postbank Berlin   BLZ 100 100 10 159 710 100 IBAN: DE 96 1001 0010 0159 7101 00 BIC PBNKDEFF 

 
 
 
 

Einkommen / Jahr 1. Kind 2. Kind 3. Kind ab dem 4. Kind 

Euro (€) jährlich monatlich jährlich monatlich jährlich monatlich jährlich monatlich 

bis 29.500 1.200,00 100,00 900,00 75,00 600,00 50,00 300,00 25,00 

29.501 bis 50.000 2.292,00 191,00 1.716,00 143,00 1.146,00 95,50 576,00 48,00 

50.001 bis 70.000 2.757,00 229,75 2.064,00 172,00 1.380,00 115,00 690,00 57,50 

70.001 bis 90.000 3.276,00 273,00 2.460,00 205,00 1.638,00 136,50 822,00 68,50 

90.001 bis 100.000 3.804,00 317,00 2.853,00 237,75 1.902,00 158,50 951,00 79,25 

über 100.000 4.320,00 360,00 3.240,00 270,00 2.160,00 180,00 1.080,00 90,00 

 
 
Vorsorglich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Anpassung in dem geschlossenen 
Schulvertrag unter der Ziffer 3 vereinbart und die Königin-Luise-Stiftung hierzu berechtigt ist. Sollte 
die Anpassung nicht Ihre Zustimmung finden, sind Sie entsprechend den vertraglichen Regelungen 
zur Kündigung des Schulvertrages berechtigt. Die Einzelheiten können Sie dem Schulvertrag 
entnehmen. 
 
Sofern Sie von Ihrem Kündigungsrecht keinen Gebrauch machen, tritt das neue Schulgeld  an die 
Stelle des bisher gezahlten Schulgeldes ab dem vorstehend benannten Zeitpunkt.  
 
 
 
Wir werden auch in den kommenden Jahren sehr zurückhaltend agieren, da wir als Stiftung im 
Bildungsbereich nicht gewinnorientiert sind, sondern Einnahmen immer der Bildung Ihrer 
Kinder zukommen lassen werden. 
 
 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen   
 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
C. Theesfeld      A. Kaiser 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Bitte vergessen Sie nicht zum Schuljahresende den neuen Antrag zur 
Schulgeldeinstufung für das kommende Schuljahr einzureichen. 
 
 


